
 
 

GESCHÄFTSSTELLE 
MÜHLEGASSE 10 
POSTFACH 
4603 OLTEN 
 
TEL. 062 205 55 00 
FAX 062 205 55 01 
INFO@BAUKADER.CH 
WWW.BAUKADER.CH 

 

 

Infoflash 06/2017 

Hier die wichtigsten Informationen aus der ZV-Sitzung vom 01. Dezember 2017  

Verbandsbeitrag und Zinssätze Sektionskonti 2018 

Der Zentralvorstand hat in der Dezember Sitzung die Verbandsbeiträge und die Zinssätze der 
Sektionskonti für das kommende Jahr festgelegt. Beide Sätze bleiben unverändert. Der 
Beitrag für die Rechtsberatung bleibt ebenfalls unverändert. 
 
Verträge 
Lohnverhandlungen Baukadervertrag 
Die Lohnverhandlungen für den Baukadervertrag fanden am 19. Dezember statt. Der 
Zentralvorstand von Baukader Schweiz hat sich für eine Lohnforderung von 150 CHF 
ausgesprochen. Die Ergebnisse lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor. 
 
Überarbeitung Baukadervertrag 
Der Baukadervertrag wurde das letzte Mal im 2008 vollständig überarbeitet. Seit dieser Zeit 
wurden inhaltliche Anpassungen jeweils mit Zusatzvereinbarungen ergänzt. Das führt dazu, 
dass wir heute einen sehr unübersichtlichen Vertrag haben mit diversen Ergänzungen, was zu 
Unklarheiten bei der Auslegung führen kann. Deshalb haben die Sozialpartner beschlossen, 
den Vertrag redaktionell zu überarbeiten und alle Zusatzvereinbarungen in den Vertrag zu 
integrieren. Inhaltlich werden keine Anpassungen vorgenommen. Die Überarbeitung wird 
anfangs 2018 begonnen. 
  
Informationssystem Allianz Bau (ISAB) 
Die Sozialpartner im Bauhaupt- und Nebengewerbe haben das ISAB initiiert. Das neue 
Informationssystem Allianz Bau (ISAB) trägt dem branchenweiten Bedürfnis Rechnung, 
wonach Bauaufträge ausschliesslich an «korrekte» Unternehmen vergeben werden sollen. Die 
öffentlichen Vergabestellen, die privaten Auftraggeber wie auch die Mitbewerber sollen die 
Gewähr haben, dass die gesamtvertraglich geregelten Arbeitsbedingungen von den 
beauftragten Unternehmen eingehalten werden. Dazu wird eine Datenbank eingerichtet. Die 
Informationen, welche berechtigte Nutzer aus dem ISAB abrufen können, sind dabei stets 
aktuell und erfüllen die gesetzlichen Anforderungen an den Datenschutz. Das ISAB wird die 
Kontrollen der zuständigen Paritätischen Kommissionen auf den Baustellen und in den 
Betrieben nicht ersetzen, sondern ihre Arbeit effektiver und effizienter gestalten. 
Die angestrebte Lösung besteht aktuell aus drei Modulen: der eigentlichen Firmendatenbank 
mit allen relevanten Informationen wie Adress-, Unterstellungs- und Kontrollinformationen. Das 
zweite Modul erlaubt eine automatisierte Erstellung von GAV-Bescheinigungen. Das dritte 
Modul ermöglicht auf Verlangen des Arbeitgebers einen personifizierten Ausweis mit den auf 
der Datenbank gespeicherten Mitarbeiterdaten abzurufen.  
Die Gründung des Vereins fand Mitte Dezember statt. Die technische Umsetzung soll zeitnah 
begonnen werden. 
 
Projekt Homepage 
Der Zentralvorstand hat auf Empfehlung der Finanzkommission das Detailbudget 2018 
verabschiedet. Ein grösseres Projekt, welches im 2018 realisiert wird, ist die Neugestaltung der 
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Baukader Webseite. Das Projekt wurde noch im 2017 gestartet. An den Regionalkonferenzen 
im Frühling werden erste Entwürfe präsentiert. Die neue Webseite wird auch eine Lösung für 
die Sektions-Webseiten beinhalten.  
 
Höhere Berufsbildung: neue Finanzierung 
Die Finanzierung der höheren Berufsbildung wird ab 2018 vom Bund übernommen. Dieser 
beteiligt sich mit 50% der Kurskosten, die auf eine eidgenössische Prüfung vorbereiten bis 
maximal 9 500 CHF bei Berufsprüfungen (Poliere) und bis 10 500 CHF bei höheren 
Fachprüfungen (Baumeister).  
In Zukunft müssen die Kursteilnehmer selbst die Kurskosten beim Bund zurückfordern. 
Berechtigt sind alle, Kursteilnehmer, die an einer eidgenössischen Prüfung teilgenommen 
haben und die eine Rechnung des Kursanbieters auf ihren Namen vorweisen können, die sie 
selbst bezahlt haben. Ausserdem müssen sie zum Zeitpunkt des Erhalts der Prüfungsresultate 
den steuerlichen Wohnsitz in der Schweiz haben.  
Die Vorarbeiterschulen gelten als Vorbereitungskurs für die eidgenössische Polierprüfung und 
sind dann beitragsberechtigt, wenn im Anschluss die Polierprüfung abgelegt wird.  


